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01 Gegenstand 

01 Swiss Skydive erhebt Gebühren für die in der vorliegenden Gebührenordnung aufgeführten Leis-
tungen der Sachverständigen sowie der Administrationsstellen von Swiss Skydive und Skydive  

 Education System (SES). 
 
02 Die Gebühren verstehen sich immer als Pauschalgebühren inklusive 8% Mehrwertsteuer. Die hö-

heren Gebührenbeträge betreffen die Nichtmitglieder. 
 
 

02 Gebührenzuschlag 
01 Für Leistungen, die auf Ersuchen hin dringend durchgeführt werden, müssen folgende Zuschläge 

entrichtet werden: 
 

Bei einer Grundgebühr bis 50.- • 30.- 1) 
• 130.- 2) 

Bei einer Grundgebühr über 50.- • 50.- 1) 
• 150.- 2) 

 
1) Tarif für Mitglieder von Swiss Skydive 2)  Tarif für Nichtmitglieder von Swiss Skydive 

 
 

03 Ermässigung der Gebühr 
01 Ab dem 1. Oktober eines Kalenderjahres gilt für Lizenzen und Betriebsbewilligungen eine Ermäs-

sigung von 50% der Gebühr. 
 
 

04 Fakturierung 
01 Die Gebühren werden durch den Aero-Club der Schweiz im Auftrag von Swiss Skydive in Rech-

nung gestellt. 
 
02 Die Zahlungsfrist beträgt in der Regel 30 Tage ab Rechnungsstellung. Andere Zahlungsfristen 

sind speziell auf der Rechnung vermerkt. 
 
 

05 Zahlungspflicht 
01 Wer eine Leistung von Swiss Skydive verlangt, muss die Gebühren dafür bezahlen. 
 
02 Die Gebühren sind auf den Zeitpunkt der erbrachten Leistung fällig.  
 
03 Wird eine Leistung auf Begehren mehrerer Personen vorgenommen, so haftet jeder Gesuchsteller 

solidarisch für den vollen Betrag der geschuldeten Gebühren. 
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06  Jahresbeiträge 
 

 Aktivmitglied Aktivmitglied Jugend Kollektivmitglied 

Swiss Skydive • 50.- • bis 20 Jahre gratis • 50.- 

Aero-Club Schweiz 
(obligatorisch) • 64.- • Aktive bis 18 Jahre 

30.- • 250.- 

 

07 Gebühren 
 

 Erstausstellung 
Verlängerung/Erweiterung/ 
Ergänzung/ Ersatz der 
Lizenz 

Reaktivierung 

Fallschirmlizenzen • 150.- 1) 
• 270.- 2) 

• 15.- 1) 
• 135.- 2) 

• 100.- 1) 
• 220.- 2) 

Tandemlizenzen • 300.- 1) 6) 
• 700.- 2) 6)   

 
 Sprunglehrer Master Rigger/ Senior Rigger 3) 

Prüfungen 

Anwärterprüfung: 
• 300.- 1) 
• 600.- 2) 

 
Nachprüfung: 

• 200.- 1) 
• 400.- 2) 

 
Kursprüfung: 

• 75.- 1) 
• 175.- 2) 

• 350.- 1) 6) 
• 450.- 2) 6) 

Validierung auslän-
discher Lizenzen  • 100.-- 1) 

• 300.-- 2) 
 

 Fallschirmschule Tandembetrieb  
Kategorie I 

Tandembetrieb  
Kategorie II 4) 

Betriebs-
bewilligung 

Erstausstellung: 
• 500.- 5) 

 
Betriebsbewilligung/  
jährlich: 

• 500.- 5) 

Erstausstellung: 
• 500.- 5) 

 
Betriebsbewilligung/  
jährlich 

• 3’000.- 5) 

Erstausstellung 
• 500.- 5) 

 
Betriebsbewilligung/  
jährlich 

• 750.- 5) 
 

 
Im Rahmen der Erstausstellung oder 
jährlichen, ordentlichen Erneuerung 
der FS-Lizenz 

Ausserhalb der Erstausstellung oder jährli-
chen, ordentlichen Erneuerung der FS-
Lizenz 

Haftpflichtversiche-
rungsnachweis • Prämie • Prämie + 15.- 

SES-Lizenzen 
(Skydive Education 
System)  

• Ausstellung/Erweiterung SES-
Rating pro besuchten Kurs 20.- 1) 2) 

• Administrationsgebühr 20.- 
• Ausweisduplikat 15.- 1) 
• Ausweisduplikat 50.- 2) 
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1) Tarif für Mitglieder von Swiss Skydive 
2) Tarif für Nichtmitglieder von Swiss Skydive 
3) Master Rigger/Senior Rigger, welche Mitglieder beim Segelflugverband der Schweiz sind, bezahlen den gleichen 

Ansatz wie die Mitglieder von Swiss Skydive. 
4) Tandembetriebe mit jährlich maximal 250 Tandemsprüngen an maximal 25 Tagen  
5) Im ersten Jahr müssen die Gebühren für die Erstzulassung und die Gebühren für die jährliche Be-

triebsbewilligung entrichtet werden. 
6) Preise inkl. Expertenspesen 

 
08 Schlussbestimmungen 

01 Diese Gebührenordnung wurde vom Vorstand von Swiss Skydive am 16. Dezember 2010 ge-
nehmigt und in Kraft gesetzt. Sie ersetzt alle früheren Fassungen sowie alle mit ihr im Wider-
spruch stehenden Bestimmungen. 


